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Entscheidungsdatum

02.02.2026

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §3 Abs5

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934
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W169 2316577-1/5E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Barbara MAGELE über die Beschwerde von XXXX ,

geb. XXXX , StA. Somalia, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom

20.06.2025, Zl. 1344529800-230446879, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 21.11.2025, zu

Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Barbara MAGELE über die Beschwerde von

römisch 40 , geb. römisch 40 , StA. Somalia, gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 20.06.2025, Zl. 1344529800-230446879, nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung am 21.11.2025, zu Recht:

A)

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status der Asylberechtigten

zuerkannt.Der Beschwerde wird stattgegeben und römisch 40 gemäß Paragraph 3, Absatz eins, AsylG 2005 der Status

der Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft

zukommt.Gemäß Paragraph 3, Absatz 5, AsylG 2005 wird festgestellt, dass römisch 40 damit kraft Gesetzes die

Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Die damals minderjährige Beschwerdeführerin, eine Staatsangehörige von Somalia, stellte nach illegaler,

schlepperunterstützter Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 28.02.2023 den gegenständlichen Antrag auf

internationalen Schutz.

Bei der Erstbefragung durch Organe des öHentlichen Sicherheitsdienstes am 01.03.2023 gab die Beschwerdeführerin

zu Protokoll, dass sie Somali spreche, der Religionsgemeinschaft der sunnitischen Muslime sowie der Volksgruppe der

Hawiye angehöre Sie stamme aus Mogadischu und habe in Somalia drei Jahre die Koranschule besucht. In Somalia

würden ihre Eltern und ihre Geschwister leben. Zu ihrem Ausreisegrund führte sie an, dass ihr Vater sie mit einem

älteren Mann verheiraten habe wollen. Dieser habe XXXX i geheißen und sei ca. 41 Jahre alt gewesen. Er sei ihr Cousin

gewesen. Dieser sei verheiratet gewesen und habe auch Kinder gehabt. Sie sollte seine zweite Frau werden. Im Falle

einer Rückkehr befürchte die Beschwerdeführerin, dass sie von ihrem Vater verheiratet werde, was sie aber nicht

wolle.Bei der Erstbefragung durch Organe des öHentlichen Sicherheitsdienstes am 01.03.2023 gab die

Beschwerdeführerin zu Protokoll, dass sie Somali spreche, der Religionsgemeinschaft der sunnitischen Muslime sowie

der Volksgruppe der Hawiye angehöre Sie stamme aus Mogadischu und habe in Somalia drei Jahre die Koranschule

besucht. In Somalia würden ihre Eltern und ihre Geschwister leben. Zu ihrem Ausreisegrund führte sie an, dass ihr

Vater sie mit einem älteren Mann verheiraten habe wollen. Dieser habe römisch 40 i geheißen und sei ca. 41 Jahre alt

gewesen. Er sei ihr Cousin gewesen. Dieser sei verheiratet gewesen und habe auch Kinder gehabt. Sie sollte seine

zweite Frau werden. Im Falle einer Rückkehr befürchte die Beschwerdeführerin, dass sie von ihrem Vater verheiratet

werde, was sie aber nicht wolle.

2. Laut einem vorliegenden EURODAC-TreHer suchte die Beschwerdeführerin zuvor am 29.09.2022 in Rumänien um

internationalen Schutz an, weshalb das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am 06.03.2023 ein auf Art. 34 Dublin

III – VO gestütztes Informationsersuchen an Rumänien richtete. 2. Laut einem vorliegenden EURODAC-TreHer suchte

die Beschwerdeführerin zuvor am 29.09.2022 in Rumänien um internationalen Schutz an, weshalb das Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl am 06.03.2023 ein auf Artikel 34, Dublin römisch drei – VO gestütztes Informationsersuchen

an Rumänien richtete.

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/3


3. Nach Durchführung einer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am

08.05.2023 wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz mit Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 19.05.2023 gemäß § 4a AsylG 2005 als unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen,

dass sie sich nach Rumänien zurückzubegeben habe. Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführerin ein Aufenthaltstitel

aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt, gegen sie gemäß § 61 Abs. 1 FPG die

Außerlandesbringung angeordnet und festgestellt, dass demzufolge ihre Abschiebung nach Rumänien gemäß § 61

Abs. 2 FPG zulässig sei. 3. Nach Durchführung einer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl am 08.05.2023 wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz mit

Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 19.05.2023 gemäß Paragraph 4 a, AsylG 2005 als

unzulässig zurückgewiesen und ausgesprochen, dass sie sich nach Rumänien zurückzubegeben habe. Gleichzeitig

wurde der Beschwerdeführerin ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß Paragraph 57,

AsylG 2005 nicht erteilt, gegen sie gemäß Paragraph 61, Absatz eins, FPG die Außerlandesbringung angeordnet und

festgestellt, dass demzufolge ihre Abschiebung nach Rumänien gemäß Paragraph 61, Absatz 2, FPG zulässig sei.

4. Der dagegen fristgerecht eingebrachten Beschwerde wurde mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom

23.10.2023, Zahl W212 2273703-1/9E, gemäß § 21 Abs. 3 2. Satz BFA-VG stattgegeben und der bekämpfte Bescheid

b e h o b e n . 4. Der dagegen fristgerecht eingebrachten Beschwerde wurde mit Beschluss des

Bundesverwaltungsgerichtes vom 23.10.2023, Zahl W212 2273703-1/9E, gemäß Paragraph 21, Absatz 3, 2. Satz BFA-VG

stattgegeben und der bekämpfte Bescheid behoben.

5. Am 03.06.2025 fand vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl eine Einvernahme der Beschwerdeführerin zu

ihrem Antrag auf internationalen Schutz statt. Dabei gab die Beschwerdeführerin an, dass sie aus Mogadischu stamme,

dort drei Jahre die Koranschule besucht habe, dem sunnitisch-muslimischen Glauben sowie dem Clan der Hawiye,

Subclan Xawadle, Subsubclan Abdale, angehöre. Sie sei gesund und ledig. Vor ihrer Ausreise habe sie in Mogadischu

mit ihren Geschwistern, ihrem Vater und ihrer Cousine zusammengelebt. Ihre Eltern seien schon lange geschieden; sie

sei damals noch sehr klein gewesen. Ihr Vater habe in Somalia für ihren Lebensunterhalt gesorgt. Dieser habe auf der

Straße Brot und Bananen verkauft. In Somalia würden ihr Vater, ihre Geschwister und ihre Mutter leben. Den letzten

Kontakt habe sie damals bei ihrer Ausreise aus Somalia im Jahr 2022 mit diesen gehabt. Damals hätten ihr Vater und

ihre Geschwister in Mogadischu und ihre Mutter auf dem Land gelebt.

Zu ihrem Fluchtgrund befragt, führte die Beschwerdeführerin aus, dass sie ein Problem mit ihrem Vater und auch mit

ihrer Cousine gehabt habe. Nach der Scheidung ihrer Eltern hätten ihr Vater, ihre Geschwister sowie die

Beschwerdeführerin mit dieser Cousine zusammengelebt. Von dieser sei die Beschwerdeführerin immer wieder

geschlagen worden. Zudem habe der Vater der Beschwerdeführerin sie mit ihrem Cousin zwangsverheiraten wollen.

Dieser Cousin sei selbst verheiratet gewesen und habe Kinder gehabt. Er sei auch sehr alt gewesen. Die

Beschwerdeführerin habe diesen nicht heiraten wollen. Dieser Mann habe seine Frau auch öfter geschlagen. Sie habe

zu ihrem Vater gesagt, dass dieser Cousin sehr alt und verheiratet sei und auch seine Frau schlage und sie ihn deshalb

nicht heiraten wolle. Ihr Vater habe sie gezwungen, diesen Mann zu heiraten. Ihr Vater habe ihr erzählt, dass die Heirat

bald stattMnden werde und dass ihr zukünftiger Ehegatte ein beschnittenes Mädchen wolle, weshalb ihr Vater gemeint

habe, dass sie vor der Vermählung noch einmal beschnitten werden sollte. Die Beschwerdeführerin habe nicht

gewusst, was sie unternehmen sollte. Eine Freundin ihrer Mutter habe ihr daraufhin geholfen. Sie habe die

Beschwerdeführerin versteckt und ihre Ausreise organisiert. Im Falle einer Rückkehr habe die Beschwerdeführerin

Angst vor ihrem Vater. Dieser werde sie umbringen, weil sie seine Entscheidung nicht akzeptiert habe, ihren Cousin zu

heiraten. Er glaube, dass die Beschwerdeführerin seine Ehre und seinen Ruf zerstört habe und werde sie daher sicher

umbringen.

Im Rahmen der Einvernahme legte die Beschwerdeführerin eine Ambulanzkarte der Klinik Landstraße vom 26.05.2025

vor, aus der sich ergibt, dass die Beschwerdeführerin beschnitten ist (Typ II). Im Rahmen der Einvernahme legte die

Beschwerdeführerin eine Ambulanzkarte der Klinik Landstraße vom 26.05.2025 vor, aus der sich ergibt, dass die

Beschwerdeführerin beschnitten ist (Typ römisch zwei).

6. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde der Antrag der

Beschwerdeführerin auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der

Zuerkennung des Status der Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 wurde ihr der

Status der subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.) und ihr gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/4a
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/61
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/61
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/8


befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigte für ein Jahr erteilt (Spruchpunkt III.).6. Mit dem

angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde der Antrag der Beschwerdeführerin auf

internationalen Schutz gemäß Paragraph 3, Absatz eins, in Verbindung mit Paragraph 2, Absatz eins, ZiHer 13, AsylG

2005 bezüglich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt römisch eins.). Gemäß

Paragraph 8, Absatz eins, AsylG 2005 wurde ihr der Status der subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt

römisch zwei.) und ihr gemäß Paragraph 8, Absatz 4, AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär

Schutzberechtigte für ein Jahr erteilt (Spruchpunkt römisch drei.).

7. Gegen Spruchpunkt I. dieses Bescheides erhob die Beschwerdeführerin fristgerecht Beschwerde und monierte nach

Wiederholung der bisher getätigten Angaben unter Ausführung näherer Gründe ein mangelhaftes

Ermittlungsverfahren, eine fehlerhafte Beweiswürdigung und daraus folgend eine unrichtige rechtliche Beurteilung.7.

Gegen Spruchpunkt römisch eins. dieses Bescheides erhob die Beschwerdeführerin fristgerecht Beschwerde und

monierte nach Wiederholung der bisher getätigten Angaben unter Ausführung näherer Gründe ein mangelhaftes

Ermittlungsverfahren, eine fehlerhafte Beweiswürdigung und daraus folgend eine unrichtige rechtliche Beurteilung.

8. Am 21.11.2025 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine öHentliche, mündliche Verhandlung statt, an welcher

die Beschwerdeführerin und ihre Rechtsvertretung teilnahmen. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ist

entschuldigt nicht erschienen. Im Rahmen der Beschwerdeverhandlung wurde die Beschwerdeführerin ausführlich zu

ihren Fluchtgründen und Rückkehrbefürchtungen befragt (s. Verhandlungsprotokoll).

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen (Sachverhalt):

1.1. Die Beschwerdeführerin ist eine Staatsangehörige von Somalia und gehört der Religionsgemeinschaft der

sunnitischen Muslime sowie dem Clan der Hawiye an. Sie wurde in Mogadischu geboren und lebte dort bis zu ihrer

Ausreise im September 2022 mit ihrem Vater, ihrem Bruder, ihrer Schwester und einer Cousine im gemeinsamen

Haushalt. Die Beschwerdeführerin besuchte in Mogadischu drei Jahre die Koranschule und wurde von ihrem Vater

versorgt, welcher am Markt Bananen und Brot verkaufte. Die Eltern der Beschwerdeführerin ließen sich scheiden, als

die Beschwerdeführerin noch ganz klein war. Danach lebte die Mutter der Beschwerdeführerin im ländlichen Bereich

von Jowhar, da sie Angst vor dem Vater der Beschwerdeführerin hatte. Nach der Scheidung hatte die

Beschwerdeführerin keinen persönlichen Kontakt zu ihrer Mutter. Zuletzt nahm die Beschwerdeführerin durch die

Freundin ihrer Mutter Kontakt mit ihrer Mutter auf.

Die damals noch minderjährige Beschwerdeführerin verließ Somalia, da ihr Vater sie mit ihrem Cousin

zwangsverheiraten wollte. Dieser Mann war bereits verheiratet und hatte selbst Kinder. Die Beschwerdeführerin wollte

ihren Cousin nicht heiraten, da er alt war und seine Ehegattin schlug. Dieser Cousin sowie der Vater der

Beschwerdeführerin wollten zudem, dass die Beschwerdeführerin nochmals – diesmal pharaonisch - beschnitten wird.

Sollte die minderjährige Beschwerdeführerin der Zwangsheirat nicht zustimmen, wurde ihr von ihrem Vater der

Verstoß aus der Familie und aus dem Clan bzw. ihre Ermordung angedroht.

Die Beschwerdeführerin wurde bereits im Alter von sieben oder acht Jahren über Veranlassung ihres Vaters von einer

Beschneiderin beschnitten (Typ II). Die Beschwerdeführerin wurde bereits im Alter von sieben oder acht Jahren über

Veranlassung ihres Vaters von einer Beschneiderin beschnitten (Typ römisch zwei).

1.2.    Zur maßgeblichen Situation in Somalia:

1. Frauen - allgemein

Letzte Änderung 2024-12-02 12:53

Sowohl im Zuge der Anwendung der Scharia als auch bei der Anwendung traditionellen Rechtes sind Frauen nicht in

Entscheidungsprozesse eingebunden. Die Scharia wird ausschließlich von Männern angewendet, die oftmals

zugunsten von Männern entscheiden (USDOS 22.4.2024). Zudem gelten die aus der Scharia interpretierten Regeln des

Zivil- und Strafrechts. In der Scharia gelten für Frauen andere gesetzliche Maßstäbe als für Männer (z. B. halbe

Erbquote). Insgesamt gibt es hinsichtlich der grundsätzlich diskriminierenden Auslegungen der zivil- und

strafrechtlichen Elemente der Scharia keine Ausweichmöglichkeiten, diese gelten auch in Somaliland (AA 23.8.2024).

Auch im Rahmen der Ausübung des Xeer (traditionelles Recht) haben Frauen nur eingeschränkt EinQuss. Verhandelt



wird unter Männern, und die Frau wird üblicherweise von einem männlichen Familienmitglied vertreten (SPC 9.2.2022;

vgl. ÖB Nairobi 10.2024). Oft werden Gewalttaten gegen Frauen außerhalb des staatlichen Systems zwischen

Clanältesten geregelt, sodass ein Opferschutz nicht gewährleistet ist (AA 23.8.2024). Auch Vergewaltigungsfälle werden

oft im Rahmen kollektiver Clanverantwortung abgehandelt (ÖB Nairobi 11.1.2024; vgl. AQ21 11.2023; SPC 9.2.2022).

Diesbezüglich geschaHene Gesetze haben zwar Signalwirkung, diese wendet sich aber insbesondere nach Außen (ÖB

Nairobi 11.1.2024). Viele Fälle werden auch gar nicht gemeldet. Weibliche Opfer befürchten, von ihren Familien oder

Gemeinden verstoßen zu werden, sie fürchten sich z. B. auch vor einer Scheidung oder einer Zwangsehe. Anderen

Opfern sind die formellen Regressstrukturen schlichtweg unbekannt (SPC 9.2.2022). Im traditionellen System werden

Vergewaltigungen oft mittels Blutgeld zwischen den betroHenen Clans ausverhandelt. Dabei darf das Opfer nach

Angaben einer Quelle über die Höhe des Betrags mitentscheiden (ÖB Nairobi 11.1.2024). Andererseits werden Frauen

im Falle von ClankonQikten oft als neutral erachtet, da es für sie leichter möglich ist, sich an unterschiedliche Clans zu

wenden, um z. B. eine WaHenruhe zu erbitten. Folglich sind Frauen aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse beim

Peace Building durchaus mächtig (AQ21 11.2023).Auch im Rahmen der Ausübung des Xeer (traditionelles Recht) haben

Frauen nur eingeschränkt EinQuss. Verhandelt wird unter Männern, und die Frau wird üblicherweise von einem

männlichen Familienmitglied vertreten (SPC 9.2.2022; vergleiche ÖB Nairobi 10.2024). Oft werden Gewalttaten gegen

Frauen außerhalb des staatlichen Systems zwischen Clanältesten geregelt, sodass ein Opferschutz nicht gewährleistet

ist (AA 23.8.2024). Auch Vergewaltigungsfälle werden oft im Rahmen kollektiver Clanverantwortung abgehandelt (ÖB

Nairobi 11.1.2024; vergleiche AQ21 11.2023; SPC 9.2.2022). Diesbezüglich geschaHene Gesetze haben zwar

Signalwirkung, diese wendet sich aber insbesondere nach Außen (ÖB Nairobi 11.1.2024). Viele Fälle werden auch gar

nicht gemeldet. Weibliche Opfer befürchten, von ihren Familien oder Gemeinden verstoßen zu werden, sie fürchten

sich z. B. auch vor einer Scheidung oder einer Zwangsehe. Anderen Opfern sind die formellen Regressstrukturen

schlichtweg unbekannt (SPC 9.2.2022). Im traditionellen System werden Vergewaltigungen oft mittels Blutgeld

zwischen den betroHenen Clans ausverhandelt. Dabei darf das Opfer nach Angaben einer Quelle über die Höhe des

Betrags mitentscheiden (ÖB Nairobi 11.1.2024). Andererseits werden Frauen im Falle von ClankonQikten oft als neutral

erachtet, da es für sie leichter möglich ist, sich an unterschiedliche Clans zu wenden, um z. B. eine WaHenruhe zu

erbitten. Folglich sind Frauen aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse beim Peace Building durchaus mächtig (AQ21

11.2023).

Während Frauen in Somalia zunehmend entscheidende wirtschaftliche Rollen übernehmen und häuMg als

Hauptverdiener ihrer Familien auftreten, stoßen sie bei der Suche nach politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten

auf Hindernisse. Oft Mnden sie sich in schlecht bezahlten Positionen wieder (BS 2024). Gemäß einer Studie zum

Gender-Gap in Süd-/Zentralsomalia und Puntland verfügen Frauen dort nur über 50 % der Möglichkeiten der Männer –

und zwar mit Bezug auf Teilnahme an der Wirtschaft; wirtschaftliche Möglichkeiten; Politik; und Bildung (SOMSUN

6.4.2021). Viele traditionelle und religiöse Eliten stellen sich vehement gegen eine stärkere Beteiligung von Frauen am

politischen Leben (AA 23.8.2024). Auf allen politischen Ebenen herrscht dementsprechend eine Absenz von Frauen.

Insgesamt ist dies auf die patriarchale, auf Clans basierende Gesellschaft zurückzuführen (Sahan/SWT 19.1.2024; vgl.

AA 23.8.2024). Trotzdem Mnden sich bei Behörden, bei den Macawiisley, in der Bundesarmee, bei der NISA und den

Darawish Frauen, bei der Polizei sind es ca. 10 % (AQ21 11.2023; vgl. Sahan/SWT 9.9.2022).Während Frauen in Somalia

zunehmend entscheidende wirtschaftliche Rollen übernehmen und häuMg als Hauptverdiener ihrer Familien auftreten,

stoßen sie bei der Suche nach politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten auf Hindernisse. Oft Mnden sie sich in

schlecht bezahlten Positionen wieder (BS 2024). Gemäß einer Studie zum Gender-Gap in Süd-/Zentralsomalia und

Puntland verfügen Frauen dort nur über 50 % der Möglichkeiten der Männer – und zwar mit Bezug auf Teilnahme an

der Wirtschaft; wirtschaftliche Möglichkeiten; Politik; und Bildung (SOMSUN 6.4.2021). Viele traditionelle und religiöse

Eliten stellen sich vehement gegen eine stärkere Beteiligung von Frauen am politischen Leben (AA 23.8.2024). Auf allen

politischen Ebenen herrscht dementsprechend eine Absenz von Frauen. Insgesamt ist dies auf die patriarchale, auf

Clans basierende Gesellschaft zurückzuführen (Sahan/SWT 19.1.2024; vergleiche AA 23.8.2024). Trotzdem Mnden sich

bei Behörden, bei den Macawiisley, in der Bundesarmee, bei der NISA und den Darawish Frauen, bei der Polizei sind es

ca. 10 % (AQ21 11.2023; vergleiche Sahan/SWT 9.9.2022).
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Diskriminierung: Die Diskriminierung von Frauen ist gesetzlich verboten (USDOS 22.4.2024). Die aktuelle Verfassung

betont in besonderer Weise die Rolle und die Menschenrechte von Frauen und Mädchen und die Verantwortung des

Staates in dieser Hinsicht. Tatsächlich ist deren Lage jedoch weiterhin besonders prekär (AA 23.8.2024). Sie genießen

nicht die gleichen Rechte und den gleichen Status wie Männer und leiden unter Diskriminierung bei Kreditvergabe,

Bildung, Politik, Unterbringung und am Arbeitsmarkt (USDOS 22.4.2024; vgl. FH 2024b). Bei der politischen

EntscheidungsMndung werden Frauen marginalisiert (UNSC 2.2.2024).Diskriminierung: Die Diskriminierung von Frauen

ist gesetzlich verboten (USDOS 22.4.2024). Die aktuelle Verfassung betont in besonderer Weise die Rolle und die

Menschenrechte von Frauen und Mädchen und die Verantwortung des Staates in dieser Hinsicht. Tatsächlich ist deren

Lage jedoch weiterhin besonders prekär (AA 23.8.2024). Sie genießen nicht die gleichen Rechte und den gleichen

Status wie Männer und leiden unter Diskriminierung bei Kreditvergabe, Bildung, Politik, Unterbringung und am

Arbeitsmarkt (USDOS 22.4.2024; vergleiche FH 2024b). Bei der politischen EntscheidungsMndung werden Frauen

marginalisiert (UNSC 2.2.2024).

Andererseits ist es der Regierung gelungen, Frauenrechte etwas zu fördern: Immer mehr Mädchen gehen zur Schule,

die Zahl an Frauen im öHentlichen Dienst wächst (ICG 27.6.2019a, S. 3).Andererseits ist es der Regierung gelungen,

Frauenrechte etwas zu fördern: Immer mehr Mädchen gehen zur Schule, die Zahl an Frauen im öHentlichen Dienst

wächst (ICG 27.6.2019a, Sitzung 3).

Wirtschaft und Arbeit: Siehe dazu Grundversorgung/Wirtschaft / Süd-/Zentralsomalia / Wirtschaft und Arbeit

Frauen in der Politik: Die eigentlich vorgesehene 30-Prozent-Frauenquote für Abgeordnete im somalischen Parlament

wird nicht eingehalten. Aktuell liegt diese bei 54 Sitzen (knapp 20 %) im Unterhaus (FH 2024b; vgl. UNSC 13.5.2022; BS

2024) und 26 % im Oberhaus (14 von 54 Sitzen) (FH 2024b; vgl. UNSC 8.2.2022). In der neuen Regierung nehmen

Frauen 10 Sitze ein, was einen Anteil von 13 % ausmacht (UNSC 1.9.2022b). Die stellvertretende Sprecherin des

Unterhauses ist weiblich (BS 2024). Unter den in Puntland Anfang 2024 vereidigten 66 Parlamentsabgeordneten Mndet

sich nur eine Frau (Sahan/SWT 19.1.2024).Frauen in der Politik: Die eigentlich vorgesehene 30-Prozent-Frauenquote für

Abgeordnete im somalischen Parlament wird nicht eingehalten. Aktuell liegt diese bei 54 Sitzen (knapp 20 %) im

Unterhaus (FH 2024b; vergleiche UNSC 13.5.2022; BS 2024) und 26 % im Oberhaus (14 von 54 Sitzen) (FH 2024b;



vergleiche UNSC 8.2.2022). In der neuen Regierung nehmen Frauen 10 Sitze ein, was einen Anteil von 13 % ausmacht

(UNSC 1.9.2022b). Die stellvertretende Sprecherin des Unterhauses ist weiblich (BS 2024). Unter den in Puntland

Anfang 2024 vereidigten 66 Parlamentsabgeordneten findet sich nur eine Frau (Sahan/SWT 19.1.2024).

Gewalt gegen Frauen: Gewalt gegen Frauen ist gesetzlich verboten (USDOS 22.4.2024). Trotzdem bleibt häusliche

Gewalt ein großes Problem (USDOS 22.4.2024; vgl. BS 2024; AA 23.8.2024). Bezüglich Gewalt in der Ehe – darunter

auch Vergewaltigung – gibt es keine speziellen Gesetze (USDOS 22.4.2024). Auch generell ist sexuelle Gewalt gegen

Frauen ein großes Problem - IDPs sind speziMsch betroHen (FH 2024b; vgl. USDOS 22.4.2024; ÖB Nairobi Gewalt gegen

Frauen: Gewalt gegen Frauen ist gesetzlich verboten (USDOS 22.4.2024). Trotzdem bleibt häusliche Gewalt ein großes

Problem (USDOS 22.4.2024; vergleiche BS 2024; AA 23.8.2024). Bezüglich Gewalt in der Ehe – darunter auch

Vergewaltigung – gibt es keine speziellen Gesetze (USDOS 22.4.2024). Auch generell ist sexuelle Gewalt gegen Frauen

ein großes Problem - IDPs sind spezifisch betroffen (FH 2024b; vergleiche USDOS 22.4.2024; ÖB Nairobi

10.2024; HRW 11.1.2024). Auch weibliche Angehörige von Minderheiten sind häuMg unter den Opfern

geschlechtsspeziMscher Gewalt. NGOs haben eine diesbezügliche Systematik dokumentiert (USDOS 22.4.2024). So

waren z. B. sieben von zwölf in einem UN-Bericht für das erste Jahresdrittel 2024 erwähnten weiblichen Opfer

konQiktverursachter sexueller Gewalt Angehörige von Minderheiten, drei waren IDPs (UNSC 3.6.2024). Frauen, die aus

Minderheiten stammen, sind dementsprechend besonders vulnerabel hinsichtlich sexueller Gewalt, Kriminalität,

Ausbeutung und Diskriminierung und haben gleichzeitig kaum Zugang zu Justiz oder Clanschutz (ÖB Nairobi 10.2024).

Zur Veranschaulichung: Im Jahr 2021 setzten sich die Fälle geschlechtsspeziMscher Gewalt laut UNFPA wie folgt

zusammen: 62 % physische Gewalt; 11 % Vergewaltigungen; 10 % sexuelle ÜbergriHe; 7 % Verweigerung von

Ressourcen; 6 % psychische Gewalt; 4 % Zwangs- oder Kinderehe. 53 % der Fälle ereigneten sich im Wohnbereich der

Opfer (UNFPA 14.4.2022). Zudem werden Frauen und Mädchen Opfer, wenn sie Wasser holen, Felder bewirtschaften

oder auf den Markt gehen. Klassische Muster sind: a) die Entführung von Mädchen und Frauen zum Zwecke der

Vergewaltigung oder der Zwangsehe. Hier sind die Täter meist nicht-staatliche Akteure; und b) Vergewaltigungen und

Gruppenvergewaltigungen durch staatliche Akteure, assoziierte Milizen und unbekannte BewaHnete. Insgesamt gaben

bei einer Untersuchung aber 59 % der befragten Frauen an, dass die meiste Gewalt gegen Frauen von Ehemännern

ausgeht (USDOS 22.4.2024). UNFPA berichtete 2021 von jährlich 80 % Zuwachs bei der Zahl an gemeldeten Fällen

(Sahan/SWT 9.2.2024). Frauen und Mädchen bleiben den Gefahren bezüglich Vergewaltigung, Verschleppung und

systematischer sexueller Versklavung ausgesetzt (AA 23.8.2024).

Sexuelle Gewalt - Gesetzeslage: Das Strafgesetzbuch befasst sich hinsichtlich sexueller Gewalt weniger mit

Körperverletzung, sondern beschreibt diese eher im Sinne einer Verletzung der Sittlichkeit und der sexuellen Ehre (BS

2024). Nicht die körperliche Integrität, sondern Anstand und Ehre stehen im Vordergrund (HRW 11.1.2024). Nach

anderen Angaben ist Vergewaltigung gesetzlich verboten (AA 23.8.2024). Die Strafandrohung beträgt 5-15 Jahre, vor

Militärgerichten auch den Tod (USDOS 22.4.2024). Vergewaltigung bzw. ÜbergriHe in der Ehe sind hingegen nicht

verboten. Insgesamt ist die Gesetzeslage unklar und wird auch uneinheitlich angewendet (Sahan/SWT 9.2.2024) bzw.

setzt die Regierung bestehende Gesetze nicht effektiv um (USDOS 22.4.2024).

Sexuelle Gewalt - staatlicher Schutz: Fälle sexueller und geschlechtsspeziMscher Gewalt werden häuMg als

Kavaliersdelikte abgetan, eine Verurteilung der Täter mithilfe von Bestechung oder Kompensationszahlungen

verhindert (AA 23.8.2024). Denn wenn eine Frau - trotz Angst vor sozialer Ächtung - z. B. Beschwerden über ihren

Ehemann vorbringt, dann handelt üblicherweise nicht die Polizei, sondern Älteste oder Familienangehörige (Horn

6.2.2024). Folglich kann bei Vergewaltigungen von staatlichem Schutz nicht ausgegangen werden (ÖB Nairobi 10.2024;

vgl. BS 2024). Eine strafrechtliche Verfolgung von Vergewaltigungen erfolgt in der Praxis kaum (AA 23.8.2024; vgl.

USDOS 22.4.2024; ÖB Nairobi 10.2024), die Aufklärungsrate ist verschwindend gering (AA 23.8.2024). Sexuelle Gewalt -

staatlicher Schutz: Fälle sexueller und geschlechtsspeziMscher Gewalt werden häuMg als Kavaliersdelikte abgetan, eine

Verurteilung der Täter mithilfe von Bestechung oder Kompensationszahlungen verhindert (AA 23.8.2024). Denn wenn

eine Frau - trotz Angst vor sozialer Ächtung - z. B. Beschwerden über ihren Ehemann vorbringt, dann handelt

üblicherweise nicht die Polizei, sondern Älteste oder Familienangehörige (Horn 6.2.2024). Folglich kann bei

Vergewaltigungen von staatlichem Schutz nicht ausgegangen werden (ÖB Nairobi 10.2024; vergleiche BS 2024). Eine

strafrechtliche Verfolgung von Vergewaltigungen erfolgt in der Praxis kaum (AA 23.8.2024; vergleiche USDOS

22.4.2024; ÖB Nairobi 10.2024), die Aufklärungsrate ist verschwindend gering (AA 23.8.2024).



Insgesamt wird Gewalt gegen Frauen aber aufgrund des Stigmatisierungsrisikos und mangelnder Reaktionen der von

Männern dominierten Strafverfolgungs- und Justizsysteme oft gar nicht erst gemeldet (SW 3.2023; vgl. Sahan/SWT

9.2.2024; USDOS 22.4.2024; AA 23.8.2024; ÖB Nairobi 10.2024). Die Tabuisierung von Vergewaltigungen führt u. a.

dazu, dass kaum Daten zur tatsächlichen Prävalenz vorhanden sind (SIDRA 6.2019a, S. 2). Vergewaltigungsopfer leiden

oft unter ihrer angeschlagenen Reputation. Zudem untersucht die Polizei Fälle sexueller Gewalt nur zögerlich;

manchmal verlangt sie von den Opfern, die Untersuchungen zu ihrem eigenen Fall selbst zu tätigen (USDOS

22.4.2024). Manchmal übergibt die Polizei ohne Zustimmung des Opfers oder der Familie des Opfers einen

Vergewaltigungsfall an traditionelle Rechtsinstrumente (UNSC 6.10.2021).Insgesamt wird Gewalt gegen Frauen aber

aufgrund des Stigmatisierungsrisikos und mangelnder Reaktionen der von Männern dominierten Strafverfolgungs-

und Justizsysteme oft gar nicht erst gemeldet (SW 3.2023; vergleiche Sahan/SWT 9.2.2024; USDOS 22.4.2024; AA

23.8.2024; ÖB Nairobi 10.2024). Die Tabuisierung von Vergewaltigungen führt u. a. dazu, dass kaum Daten zur

tatsächlichen Prävalenz vorhanden sind (SIDRA 6.2019a, Sitzung 2). Vergewaltigungsopfer leiden oft unter ihrer

angeschlagenen Reputation. Zudem untersucht die Polizei Fälle sexueller Gewalt nur zögerlich; manchmal verlangt sie

von den Opfern, die Untersuchungen zu ihrem eigenen Fall selbst zu tätigen (USDOS 22.4.2024). Manchmal übergibt

die Polizei ohne Zustimmung des Opfers oder der Familie des Opfers einen Vergewaltigungsfall an traditionelle

Rechtsinstrumente (UNSC 6.10.2021).

Sexuelle Gewalt - traditionelles Recht (Xeer): Zum größten Teil (95 %) werden Fälle sexueller Gewalt – wenn überhaupt –

im traditionellen Rechtsrahmen erledigt (SIDRA 6.2019a, S. 5H; vgl. Sahan/SWT 13.3.2023; MBZ 6.2023), wo Frauen sich

von einem männlichen Verwandten repräsentieren lassen müssen (Sahan/SWT 9.2.2024). Xeer stellt aber die

Interessen des Clans und Clanbeziehungen in den Vordergrund (MBZ 6.2023). Dort getroHene Einigungen beinhalten

Kompensationszahlungen an die Familie des Opfers (SIDRA 6.2019a, S. 5H), oder aber das Opfer wird gezwungen, den

Täter zu ehelichen (USDOS 22.4.2024). Das patriarchalische Clansystem und Xeer an sich bieten Frauen also keinen

Schutz, denn wird ein Vergehen gegen eine Frau gemäß Xeer gesühnt, wird der eigentliche Täter nicht bestraft (SEM

31.5.2017, S. 49; vgl. ÖB Nairobi 10.2024; SIDRA 6.2019a, S. 5H).Sexuelle Gewalt - traditionelles Recht (Xeer): Zum

größten Teil (95 %) werden Fälle sexueller Gewalt – wenn überhaupt – im traditionellen Rechtsrahmen erledigt (SIDRA

6.2019a, Sitzung 5H; vergleiche Sahan/SWT 13.3.2023; MBZ 6.2023), wo Frauen sich von einem männlichen Verwandten

repräsentieren lassen müssen (Sahan/SWT 9.2.2024). Xeer stellt aber die Interessen des Clans und Clanbeziehungen in

den Vordergrund (MBZ 6.2023). Dort getroHene Einigungen beinhalten Kompensationszahlungen an die Familie des

Opfers (SIDRA 6.2019a, Sitzung 5H), oder aber das Opfer wird gezwungen, den Täter zu ehelichen (USDOS 22.4.2024).

Das patriarchalische Clansystem und Xeer an sich bieten Frauen also keinen Schutz, denn wird ein Vergehen gegen

eine Frau gemäß Xeer gesühnt, wird der eigentliche Täter nicht bestraft (SEM 31.5.2017, Sitzung 49; vergleiche ÖB

Nairobi 10.2024; SIDRA 6.2019a, Sitzung 5ff).

Sexuelle Gewalt - Maßnahmen: Nach Angaben einer Quelle nimmt die Zahl erfolgreicher Strafverfolgung bei

Vergewaltigungen und anderer Formen sexueller Gewalt zu. Mädchen und Frauen haben demnach Vertrauen

gewonnen und zeigen Fälle an, auch wenn es noch zahlreiche Mängel und Hürden gibt (UNFPA 14.4.2022). Bei der

Armee wurden einige Soldaten wegen des Vorwurfs von Vergewaltigung verhaftet (USDOS 22.4.2024). In Baidoa wurde

ein Mann, der eine Frau ermordet hatte, zum Tode verurteilt und Anfang Juni 2022 exekutiert (GN 7.6.2022). In zwei

Vergewaltigungsfällen von Minderjährigen in Jubaland und Galmudug wurden die Täter (ein Soldat und ein

Clanmilizionär) verhaftet (UNSC 1.9.2022b).

Sexuelle Gewalt - Unterstützung: Insgesamt gibt es für Opfer sexueller Gewalt beachtliche Hürden, um notwendige

Unterstützung in Anspruch nehmen zu können (USDOS 22.4.2024). Somalische Frauen und Mädchen haben nur

äußerst begrenzten Zugang zu Programmen, die sie vor Gewalt schützen (Sahan/SWT 13.3.2023), es gibt kaum

rechtliche oder medizinische Unterstützungsangebote (Sahan/SWT 9.2.2024). Laut einer Studie erhielten 17 % der von

geschlechtsspeziMscher Gewalt betroHenen Frauen und Mädchen Unterstützung (USDOS 22.4.2024). UNFPA treibt die

Einrichtung sogenannter One-Stop-Center und Women and Girls’ Safe Spaces voran und unterhält diese. Opfer

geschlechtsspeziMscher Gewalt sollen umfassend betreut werden. Sie können in solchen Einrichtungen in Sicherheit

auf medizinische, psychosoziale, rechtliche und andere Hilfe zurückgreifen. UNFPA hat mit ihren Partnern im Jahr 2022

fast 9.000 Opfern geschlechtsspeziMscher Gewalt einen Safe Space zur Verfügung gestellt; im gleichen Jahr wurden

mehr als 22.000 Opfer betreut (UNFPA 16.6.2023). IDPs, die von geschlechtsspeziMscher Gewalt betroHen sind, werden

mitunter von UNHCR



mit u. a. psychosozialen Diensten und einer Fallbetreuung unterstützt (UNHCR 23.1.2024; vgl. UNHCR 23.6.2024).

Hierzu gehören u. a. auch ein sog. Safe House, VerpQegung, Geldaushilfe und medizinische Versorgung (UNHCR

23.6.2024). In Mogadischu gibt es mindestens ein Frauenhaus. Dort werden Opfer von geschlechtsspeziMscher Gewalt

oder von Zwangsehen aufgenommen - auch Frauen, die vor einer Ehe schwanger geworden sind (Love Does

20.10.2023). Die NGO Elman Peace betreibt unter dem Titel „ Sister Somalia“ Krisenzentren für Opfer

geschlechtsspeziMscher Gewalt. Auch dort gibt es psychosoziale, medizinische und Trauma-Betreuung (Elman o.D.c).

Die NGO SWSC bietet in Jubaland psychosoziale und rechtliche Unterstützung, die NGO SWDC tut dies in Mogadischu

und im Bundesstaat SWS (SW 11.2023). Insgesamt mangelt es allerdings an Schutzeinrichtungen. In Puntland gibt es

einige Frauenhäuser, in Süd-/Zentralsomalia hingegen gibt es nur sehr wenige derartige Einrichtungen für Opfer

geschlechtsspeziMscher Gewalt (UNFPA 14.4.2022). Die im Violence Observatory System erfassten Fälle in Mogadischu,

Baidoa und Kismayo zeigen eine geographische Ungleichverteilung: Während in Baidoa 98 % der Fälle nicht an einen

Safe Space verwiesen wurden, waren es in Kismayo 71 % und in Mogadischu 66 %. Noch ungleicher gestaltet sich die

Antwort auf die Frage, ob Opfer Rechtsschritte ergreifen möchten: 80 % der Opfer in Baidoa schlossen rechtliche

Schritte gegen den Täter aus; dahingegen waren es in Kismayo nur 23 % und in Mogadischu nur 8 % (SW 11.2023).mit

u. a. psychosozialen Diensten und einer Fallbetreuung unterstützt (UNHCR 23.1.2024; vergleiche UNHCR 23.6.2024).

Hierzu gehören u. a. auch ein sog. Safe House, VerpQegung, Geldaushilfe und medizinische Versorgung (UNHCR

23.6.2024). In Mogadischu gibt es mindestens ein Frauenhaus. Dort werden Opfer von geschlechtsspeziMscher Gewalt

oder von Zwangsehen aufgenommen - auch Frauen, die vor einer Ehe schwanger geworden sind (Love Does

20.10.2023). Die NGO Elman Peace betreibt unter dem Titel „ Sister Somalia“ Krisenzentren für Opfer

geschlechtsspeziMscher Gewalt. Auch dort gibt es psychosoziale, medizinische und Trauma-Betreuung (Elman o.D.c).

Die NGO SWSC bietet in Jubaland psychosoziale und rechtliche Unterstützung, die NGO SWDC tut dies in Mogadischu

und im Bundesstaat SWS (SW 11.2023). Insgesamt mangelt es allerdings an Schutzeinrichtungen. In Puntland gibt es

einige Frauenhäuser, in Süd-/Zentralsomalia hingegen gibt es nur sehr wenige derartige Einrichtungen für Opfer

geschlechtsspeziMscher Gewalt (UNFPA 14.4.2022). Die im Violence Observatory System erfassten Fälle in Mogadischu,

Baidoa und Kismayo zeigen eine geographische Ungleichverteilung: Während in Baidoa 98 % der Fälle nicht an einen

Safe Space verwiesen wurden, waren es in Kismayo 71 % und in Mogadischu 66 %. Noch ungleicher gestaltet sich die

Antwort auf die Frage, ob Opfer Rechtsschritte ergreifen möchten: 80 % der Opfer in Baidoa schlossen rechtliche

Schritte gegen den Täter aus; dahingegen waren es in Kismayo nur 23 % und in Mogadischu nur 8 % (SW 11.2023).

Sexuelle Gewalt - Puntland: Nur in Puntland kriminalisiert ein Gesetz alle Formen sexueller Gewalt (MBZ 6.2023;

vgl.UNFPA 14.4.2022), Vergewaltigung ist explizit verboten (Sahan/SWT 9.2.2024). Es gibt eine von UNFPA unterstützte,

mobile Rechtshilfe-Klinik, die Frauen und Mädchen aus vulnerablen und marginalisierten Gruppen berät und rechtlich

unterstützt (GN 10.11.2022a). Insgesamt wird das o. g. Gesetz aber nicht ausreichend implementiert, manche Gerichte

entscheiden weiterhin nach dem alten Strafgesetz (MBZ 6.2023). Zudem überwiegt oft der Druck der Ältesten, wonach

ein Opfer den Täter heiraten muss, oder aber Kompensation bezahlt wird (AQ21 11.2023).

Alleinstehende Frauen sind insbesondere dann gefährdet, wenn sie in IDP-Lagern leben. Dort haben sie ein erhöhtes

Risiko, sexuelle Gewalt zu erfahren. Für Frauen, die einem Minderheitenclan angehören, ist das Risiko noch höher. Die

Hauptquelle für Schutz liegt in der erweiterten Familie der Frau. Wenn eine Frau nicht bei ihrer Großfamilie lebt,

verringert sich ihre Sicherheit. Frauen, die einem Mehrheitsclan angehören, können daher mit einem gewissen Schutz

rechnen (MBZ 6.2023).

Frauen - al Shabaab: In den von ihr kontrollierten Gebieten gelingt es al Shabaab, Frauen und Mädchen ein gewisses

Maß an physischem Schutz hinsichtlich sexueller Gewalt und Entführung zukommen zu lassen (ICG 27.6.2019a, S. 2/6;

vgl. SW 3.2023). Die Gruppe interveniert z. B. auch in Fällen häuslicher Gewalt (ICG 27.6.2019a, S. 2/6). Al Shabaab hat

Vergewaltiger zum Tode verurteilt (USDOS 22.4.2024). Dies ist auch ein Grund dafür, warum es in den Gebieten von al

Shabaab nur vergleichsweise selten zu Vergewaltigungen kommt (ICG 27.6.2019a, S. 6; vgl. DI 6.2019, S. 9). Frauen - al

Shabaab: In den von ihr kontrollierten Gebieten gelingt es al Shabaab, Frauen und Mädchen ein gewisses Maß an

physischem Schutz hinsichtlich sexueller Gewalt und Entführung zukommen zu lassen (ICG 27.6.2019a, Sitzung 2/6;

vergleiche SW 3.2023). Die Gruppe interveniert z. B. auch in Fällen häuslicher Gewalt (ICG 27.6.2019a, Sitzung 2/6). Al

Shabaab hat Vergewaltiger zum Tode verurteilt (USDOS 22.4.2024). Dies ist auch ein Grund dafür, warum es in den

Gebieten von al Shabaab nur vergleichsweise selten zu Vergewaltigungen kommt (ICG 27.6.2019a, Sitzung 6; vergleiche

DI 6.2019, Sitzung 9).



Andererseits legen Berichte nahe, dass sexualisierte Gewalt von al Shabaab selbst gezielt als Taktik im bewaHneten

KonQikt eingesetzt wird (AA 23.8.2024). In den Gebieten unter ihrer Kontrolle zwingt die Gruppe Mädchen und Frauen

im Alter von 14 bis 20 Jahren zur Ehe. Diese sowie deren Familien haben generell kaum eine Wahl (USDOS 22.4.2024).

Nach anderen Angaben werden die meisten Ehen mit Mitgliedern der al Shabaab freiwillig eingegangen, auch wenn

der EinQuss von Eltern und Clan sowie das geringe Alter bei der Eheschließung nicht gering geschätzt werden dürfen.

Eine solche Ehe bietet der Ehefrau und ihrer Familie ein gewisses Maß an Mnanzieller Stabilität, selbst Witwen beziehen

eine Rente (ICG 27.6.2019a, S. 8). Demgegenüber stehen Berichte, wonach viele Eltern ihre Töchter in Städte gebracht

haben, um sie vor dem ZugriH durch al Shabaab in Sicherheit zu bringen (DI 6.2019, S. 9).Andererseits legen Berichte

nahe, dass sexualisierte Gewalt von al Shabaab selbst gezielt als Taktik im bewaHneten KonQikt eingesetzt wird (AA

23.8.2024). In den Gebieten unter ihrer Kontrolle zwingt die Gruppe Mädchen und Frauen im Alter von 14 bis 20 Jahren

zur Ehe. Diese sowie deren Familien haben generell kaum eine Wahl (USDOS 22.4.2024). Nach anderen Angaben

werden die meisten Ehen mit Mitgliedern der al Shabaab freiwillig eingegangen, auch wenn der EinQuss von Eltern und

Clan sowie das geringe Alter bei der Eheschließung nicht gering geschätzt werden dürfen. Eine solche Ehe bietet der

Ehefrau und ihrer Familie ein gewisses Maß an Mnanzieller Stabilität, selbst Witwen beziehen eine Rente (ICG

27.6.2019a, Sitzung 8). Demgegenüber stehen Berichte, wonach viele Eltern ihre Töchter in Städte gebracht haben, um

sie vor dem Zugriff durch al Shabaab in Sicherheit zu bringen (DI 6.2019, Sitzung 9).

Zur (Zwangs-)Rekrutierung von Frauen und Mädchen durch al Shabaab siehe Wehrdienst / Al Shabaab - (Zwangs-

)Rekrutierungen und Kindersoldaten

Laut Eigendarstellung ermöglicht al Shabaab Fortbildungsmöglichkeiten – auch für Frauen. In Jilib gehen demnach

Mädchen zur Schule, und Frauen werden von al Shabaab durchaus ermutigt, einer Arbeit nachzugehen (C4/Jamal

15.6.2022). Nach anderen Angaben schränkt al Shabaab die Freiheit und die Möglichkeiten von Frauen auf dem Gebiet

unter ihrer Kontrolle signiMkant ein (SW 3.2023; vgl. TEL/Warah 11.3.2019). Die Anwendung einer extremen Form der

Scharia resultiert in einer entsprechend weitgehenden Diskriminierung von Frauen (AA 23.8.2024). Diese werden etwa

insofern stärker ausgeschlossen, als ihre Beteiligung an ökonomischen Aktivitäten als unislamisch erachtet wird

(USDOS 22.4.2024), und Frauen vom Prinzip her nicht arbeiten dürften (AQ21 11.2023). Allerdings hat al Shabaab hier

einen pragmatischen Zugang (ICG 27.6.2019a, S. 11). Einschränkungen werden oft nicht streng überwacht, oder aber

Frauen müssen eine Sondergebühr dafür bezahlen, wenn sie ein „ Business“ besitzen (AQ21 11.2023). Da immer mehr

Familien vom Einkommen der Frauen abhängig sind, tendiert die Gruppe dazu, sie ihren wirtschaftlichen Aktivitäten

nachgehen zu lassen. Und dies, obwohl Frauen nominell das Verlassen des eigenen Hauses nur unter Begleitung eines

männlichen Verwandten erlaubt ist (ICG 27.6.2019a, S. 11).Laut Eigendarstellung ermöglicht al Shabaab

Fortbildungsmöglichkeiten – auch für Frauen. In Jilib gehen demnach Mädchen zur Schule, und Frauen werden von al

Shabaab durchaus ermutigt, einer Arbeit nachzugehen (C4/Jamal 15.6.2022). Nach anderen Angaben schränkt al

Shabaab die Freiheit und die Möglichkeiten von Frauen auf dem Gebiet unter ihrer Kontrolle signiMkant ein (SW

3.2023; vergleiche TEL/Warah 11.3.2019). Die Anwendung einer extremen Form der Scharia resultiert in einer

entsprechend weitgehenden Diskriminierung von Frauen (AA 23.8.2024). Diese werden etwa insofern stärker

ausgeschlossen, als ihre Beteiligung an ökonomischen Aktivitäten als unislamisch erachtet wird (USDOS 22.4.2024),

und Frauen vom Prinzip her nicht arbeiten dürften (AQ21 11.2023). Allerdings hat al Shabaab hier einen

pragmatischen Zugang (ICG 27.6.2019a, Sitzung 11). Einschränkungen werden oft nicht streng überwacht, oder aber

Frauen müssen eine Sondergebühr dafür bezahlen, wenn sie ein „ Business“ besitzen (AQ21 11.2023). Da immer mehr

Familien vom Einkommen der Frauen abhängig sind, tendiert die Gruppe dazu, sie ihren wirtschaftlichen Aktivitäten

nachgehen zu lassen. Und dies, obwohl Frauen nominell das Verlassen des eigenen Hauses nur unter Begleitung eines

männlichen Verwandten erlaubt ist (ICG 27.6.2019a, Sitzung 11).
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